
   

Information zur Beantragung des „berlinpass“ 

Seit dem 1. Februar 2018 können Personen, die bestimmte Leistungen nach dem SED-

Unrechtsbereinigungsgesetz (SED-UnBerG) erhalten, den berlinpass beantragen. Inhaber des 

berlinpass erhalten das vergünstigte Sozialticket für den Öffentlichen Nahverkehr sowie 

Vergünstigungen in verschiedenen Berliner Einrichtungen. 

 

Der Antrag auf einen berlinpass kann in jedem Bürgeramt gestellt werden.  

Voraussetzung:  

• Erster Wohnsitz in Berlin 

• Nachweis  

- über eine besondere Zuwendung für Haftopfer (Opferrente) nach § 17a Strafrechtliches 
Rehabilitierungsgesetz (StrRehaG)  

- oder über den Erhalt von Ausgleichsleistungen nach § 8 Berufliches 

Rehabilitierungsgesetz (BerRehaG)  

- oder über den Erhalt einer Ausgleichsrente für Schwerbeschädigte oder 

Berufsschadensausgleich nach § 21 StrRehaG, § 4 Häftlingshilfegesetz (HHG) und § 3 

Verwaltungsrechtliches Rehabilitierungsgesetz (VwRehaG) in Verbindung mit § 32 bzw. § 

30 des Bundesversorgungsgesetzes (BVG) 

• Der Antrag muss vor Ort gestellt werden. Sie, oder eine Sie vertretende Person, muss sich im 

Bürgeramt einfinden 
 

Erforderliche Unterlagen:  

• Aktueller Bewilligungsbescheid über Zuwendungen/Ausgleichsleistungen im Original 

• 1 Passfoto 

• 1 Ausweisdokument 

Es fallen keine Gebühren an. Der berlinpass ist solange gültig wie der originale Bewilligungsbescheid, 

also 6 bzw. 12 Monate. Anschließend kann er bei Vorlage des neuen Bewilligungsbescheides bis zu 

zwei Mal verlängert werden. Danach bekommen Sie einen neuen berlinpass. 

Der berlinpass ermöglicht Vergünstigungen in verschiedenen Bereichen.  
 

Öffentlicher Nahverkehr: 

• Für den öffentlichen Nachverkehr können Sie bei Vorlage des berlinpass an allen 

Verkaufsstellen von BVG, S-Bahn GmbH und DB Regio das vergünstigte Monatsticket „Berlin-

Ticket S“ (Bereich AB) für 27,50 € erwerben. Weitere Informationen finden Sie hier: 

https://shop.bvg.de/uploads/files/Berlin_Ticket_S_ab_Juli_2017.pdf  

 

Die Einzelheiten für Ermäßigungen müssen in folgenden Einrichtungen erfragt werden: 

• Kultur: 3-Euro-Kulturticket, Theater, Philharmonie, Opernhäuser, Konzerte  

• Sport: Berliner Bäderbetriebe und Kunsteisbahnen, freier Eintritt oder Ermäßigungen in 

Sportvereinen  

• Freizeit: Tierpark in Friedrichsfelde, Zoo Berlin, Aquarium, Botanischer Garten und 

Botanisches Museum  

• Bildung: Volkshochschulen, Musikschulen, Bibliotheken  

 

Weitere Informationen stehen im Portal der Stadt Berlin zur Verfügung: 

https://service.berlin.de/dienstleistung/121742/.  


